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Ausfertigung

Sonstige Planzeichen

§9 (1) Nr. 4, Nr. 21 und § 9 (7) BauGB und §16 (5) BauNVO

Verkehrsflächen

Baugrenze

§9 (1) Nr. 11 BauGB 

§9 (1) Nr. 1 BauGB und §§16 und 17 BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)

§9 (1) Nr. 2 BauGB und §§22 und 23 BauNVO

Bauweise, Baugrenzen

z.B. 0,4
, als Höchstmaß

Allgemeine Wohngebiete

Maß der baulichen Nutzung

§9 (1) Nr. 1 BauGB und §4 BauNVO

Art der baulichen Nutzung

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

des Bebauungsplanes

Übersichtsplan

im Original

im Original
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Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zahl der Vollgeschosse
IIz.B. , als Höchstmaß

Zweckbestimmung:

nur Einzelhäuser zulässig

V

Verkehrsberuhigter Bereich

Straßenbegrenzungslinie

Planungsrechtliche FestsetzungenTextliche Festsetzungen Bebauungsplan Nr. 72 „Linderner Straße / Am Wasserwerk“

Stadt Heinsberg

Bebauungsplan Nr. 72

„Linderner Straße / Am Wasserwerk“

M.: 1 : 500

Dieser Plan wurde nach Katasterunterlagen hergestellt. Es wird bescheinigt, dass die Darstellung

des gegenwärtigen Zustandes richtig und die Festlegung der städtebaulichen Planung

geometrisch eindeutig ist.

________________, den _________________________

______________________________________________

Landrat des Kreises Heinsberg

Vermessungs- und Katasteramt

Verfahrensdaten

1. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Linderner Straße / Am Wasserwerk“ wurde vom

Planungs- u. Verkehrsausschuss am                  beschlossen.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Linderner Straße / Am Wasserwerk“ stimmt mit

dem Beschluss des Planungs- und Verkehrsausschusses vom                  überein. Das

Verfahren gem. § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO ist eingehalten worden.

Heinsberg, den      

Der Bürgermeister

Dieder

2. Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 72 „Linderner Straße / Am Wasserwerk“ wurde

am            ortsüblich bekanntgemacht.

3. Die vorgezogene Beteiligung der Bürger hat am                  stattgefunden.

4. Die Träger öffentlicher Belange wurden vom                  bis                  zu der Planung gehört.

5. Der Entwurf wurde vom Planungs- u. Verkehrsausschuss am                  beschlossen und hat

nach ortsüblicher Bekanntmachung am                  in der Zeit vom

bis                  öffentlich ausgelegen.

6. Der Rat der Stadt Heinsberg hat am                  über die Anregungen und Bedenken

beschlossen.

7.Der Rat der Stadt Heinsberg hat den Bebauungsplan Nr. 72 „Linderner Straße / Am

Wasserwerk“ am                  als Satzung beschlossen.

Heinsberg, den       

Der Bürgermeister

Dieder

Der als Satzung beschlossene Bebauungsplan Nr. 72 „Linderner Straße / Am Wasserwerk“

stimmt mit dem Beschluss des Rates vom                  überein. Das Verfahren gem. § 2 Abs. 1

und 2 BekanntmVO ist eingehalten worden.

Heinsberg, den       

Der Bürgermeister

Dieder

Ausfertigung:

Der Rat der Stadt Heinsberg hat den Bebauungsplan Nr. 72 „Linderner Straße / Am

Wasserwerk“ am                  als Satzung beschlossen.

Der textliche und zeichnerische Inhalt des Bebauungsplanes stimmt mit dem

Satzungsbeschluss überein.

Heinsberg, den      

Der Bürgermeister

Dieder

Der Beschluss des Rates der Stadt Heinsberg über den Bebauungsplan Nr. 72 „Linderner

Straße / Am Wasserwerk“ ist am                  bekanntgemacht  worden.

Heinsberg, den       

    

Der Bürgermeister

Im Auftrage

Schönleber

Ltd. Stadtrechtsdirektor

Garagen/ StellplätzeGa/ St

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, 

Garagen und Gemeinschaftsanlagen 

Zweckbestimmung:

"Linderner Straße / Am Wasserwerk“

 MWM

Städtebau      Verkehrsplanung       Tiefbau

Auf der Hüls 128   -   52068 Aachen   -   Tel.:0241/93866-0

Bauassesoren/ Diplom-Ingenieure/ Stadtplaner/ Architekten

e-mail: info@plmwm.de   -   www.planungsgruppe-mwm.de

Planungsgruppe

§9 (1) Nr. 25a BauGB 

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

zur Entwicklung von Natur und Landschaft  

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,  

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Festsetzungen gemäß § 86 BauO NRW

von Einfriedungen  freizuhaltende Flächen 

Darstellung ohne Festsetzungscharakter

geplante Grundstücksgrenze

Sichtdreiecke PKW / Radfahrer


